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Austrittsleistung 
(Freizügigkeitsleistung) oder Altersleistung ?
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Vorsorgereglement 2011 Art. 29, Abs. 1

Versicherte mit vollendetem 58. Altersjahr, deren Arbeits-
verhältnis endet, haben Anspruch auf eine Alterspension. 
Diese beginnt mit dem Folgemonat und endet mit dem 
Sterbemonat. 
Versicherte, die ihre Erwerbstätigkeit weiterführen oder als 
arbeitslos gemeldet sind, können statt der Alterspension eine 
Austrittsleistung beanspruchen. 




